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 3 

 

Der Einwohnerrat von Binningen beschliesst gestützt auf § 6 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes ü-
ber den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vom 5. Februar 2004, der Verordnung zum Ge-
setz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz und auf § 22 lit. c der Gemeindeordnung 
der Gemeinde Binningen vom 23. August 1999, folgendes Reglement: 
 

A. Allgemeines  

§ 1 Geltungsbereich 
Dieses Reglement regelt: 
a) den Vollzug der Bundesgesetzgebung über den Bevölkerungs- und Zivilschutz, den Kulturgü-

terschutz sowie die wirtschaftliche Landesversorgung; 
b) die Vorbereitung und Durchführung von Massnahmen für den Schutz der Bevölkerung vor den 

Auswirkungen von Katastrophen, Notlagen und schweren Mangellagen; 
c) die Zusammenarbeit mit Kanton, Nachbargemeinden und Partnerorganisationen. 

§ 2 Zweck 
Primäres Ziel der Katastrophenhilfe ist die Menschenrettung sowie die Abwendung unmittelbarer 
Bedrohungen von Leben und von wichtigen öffentlichen Anlagen und Einrichtungen. Dazu gehö-
ren auch die unmittelbar anschliessenden Massnahmen der Rettung wie z. B. Notversorgung, Be-
schaffung von Notunterkünften, Seelsorge. 

§ 3 Definitionen 
1 Katastrophe: Als Katastrophe gilt ein Ereignis (natur- oder zivilisationsbedingtes Schadenereignis 
bzw. schwerer Unglücksfall), das so viele Schäden und Ausfälle verursacht, dass die personellen 
und materiellen Mittel der Gemeinde überfordert sind. 
 
2 Notlage: Als Notlage gilt eine Situation, die sich aus einer gesellschaftlichen Entwicklung oder 
einem technisch bedingten Ereignis ergeben kann und im Rahmen ordentlicher Abläufe nicht zu 
bewältigen ist, weil sie die betroffene Gemeinschaft in ihren personellen und materiellen Mitteln 
überfordert. 
 
3 Schwere Mangellage: Als schwere Mangellage gilt ein Mengenproblem an lebenswichtigen Gü-
tern und Dienstleistungen, das über eine bestimmte Zeit hinaus landesweit eine normale Versor-
gung nicht mehr zulässt. 

§ 4 Verhältnismässigkeit 
Alle Massnahmen, Anordnungen und persönlichen Aufgebote müssen den Grundsatz der Verhält-
nismässigkeit beachten und im öffentlichen Interesse liegen. 

§ 5 Schweigepflicht 
Die GFS- und Zivilschutz-Angehörigen unterstehen einer strengen Schweigepflicht. Sie sind ver-
pflichtet, Feststellungen, die sie bei ihrer Tätigkeit machen, gegenüber Aussenstehenden geheim 
zu halten, sofern das öffentliche oder ein privates Interesse dies erfordert. Die Pflicht zur Ver-
schwiegenheit bleibt auch nach dem Austritt aus dem GFS/Zivilschutz bestehen. 
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B.  Aufgaben und Pflichten der Gemeinde 

§ 6 Zuständigkeit 
Die Gemeinde ist in ihrem eigenen Wirkungskreis zuständig für die Bewältigung von Katastrophen 
Not- und Mangellagen. Sie ist im Rahmen der Gesetzgebung von Bund und Kanton insbesondere 
zuständig für: 

a) das Planen von Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung; 
b) das Treffen von Massnahmen zur Begrenzung und Bewältigung von Schadenereignissen; 
c) das zur Verfügunghalten ihrer Mittel für die überörtliche Hilfe; 
d) die Feuerwehr; 
e) den Zivilschutz; 
f) Vorbereitung der Katastrophenhilfe, namentlich Aufbau und Schulung eines entsprechen-

den Führungsorgans; 
g) Alarmierung und laufende Information der Bevölkerung; 
h) Schutz, Rettung und Betreuung von Personen; 
i) Aufrechterhaltung der unerlässlichen Verwaltungstätigkeiten; 
j) Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit auf dem Gebiet der Gemeinde; 
k) Sicherstellung von wichtigen Akten und Bergung von Kulturgütern; 
l) Durchführung der nachbarlichen Hilfeleistung; 
m) Sicherstellung der Verbindungen zu Kanton und Nachbargemeinden; 
n) Zusammenarbeit mit der Armee. 

§ 7 Aufgaben des Gemeinderats 
Der Gemeinderat nimmt bei Katastrophen, Notlagen und schweren Mangellagen die politische 
Führung wahr und ist im Weiteren zuständig für: 

a) die Wahlen des Stabschefs, der Dienstchefs, des Zivilschutzkommandanten und deren 
Stellvertretungen sowie aller übrigen Angehörigen des GFS; 

b) Einsatz des GFS; 
c) die Alarmierung der Bevölkerung; 
d) Evakuierungen; 
e) Requisitionen; 
f) Erlass der erforderlichen Pflichtenhefte und Weisungen für den GFS 
g) Versicherungsschutz der Angehörigen des GFS. 

§ 8 Besondere Befugnisse des Gemeinderats 
1 Der Gemeinderat kann zum Schutz von Personen und Sachen sowie um Ordnung und Sicherheit 
zu gewährleisten den Katastrophenzustand (Notstand) erklären bzw. das am meisten betroffene 
Gebiet als «Katastrophenraum» bezeichnen. 
 
2 Mit der Erklärung des Katastrophenzustands oder -raums sind folgende ausserordentliche Be-
fugnisse verbunden: 

a) Einschränkung der Grundrechte (z. B. Ausweispflicht, Ausgangssperre, Einrichtung von 
Sperrzonen, Demonstrationsverbot, Fahrverbot für Motorfahrzeuge); 

b) Verpflichtung von geeigneten Personen und Organisationen zur Katastrophenhilfe 
c) Erteilung besonderer Befugnisse an die Polizeiorgane; 
d) Inanspruchnahme von privaten Sachen; 
e) Anforderung von Hilfeleistung durch Bund, Kanton, Nachbargemeinden und Armee. 

 
3 Die Verfügungen des Gemeinderats sind sobald als möglich zu veröffentlichen und der Bevölke-
rung in geeigneter Form bekannt zu geben. 
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§ 9 Pflichten für die Bevölkerung 
1 Massnahmen und Anordnungen der kantonalen und kommunalen Behörden bei Katastrophen, 
Notlagen und schweren Mangellagen, insbesondere Eingriffe in die persönliche Freiheit, in Besitz 
und Eigentum, sind für jede Person verbindlich. 
 
2 Die politische Führung kann Personen, die nicht bei den Partnerorganisationen eingeteilt sind, 
zur Hilfeleistung verpflichten. 
 
3 Die Gemeinde sorgt für einen genügenden Versicherungsschutz für Personen, die zur Hilfeleis-
tung verpflichtet werden. 
 

C. Aufgaben und Organisation des Gemeindeführungsst abs (GFS) 

§ 10 Aufgaben des GFS 
1 Der GFS übernimmt in Katastrophen, Notlagen und schweren Mangellagen die operative Füh-
rung. 
 
2 Er nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

a) Erarbeiten der Entscheidungsgrundlagen zuhanden der politischen Behörden für die Be-
wältigung von Katastrophen, Not- und Mangellagen; 

b) Vollzug der Entscheide der politischen Behörden; 
c) Planung und Koordination der notwendigen Massnahmen; 
d) selbstständige Anordnung der notwendigen Massnahmen, sofern diese zum Schutz der 

Bevölkerung, der Umwelt, der Sach- und der Kulturgüter unverzüglich getroffen werden 
müssen; 

e) Vollzug der Anweisungen von Bund und Kanton in schweren Mangellagen; 
f) Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Koordination der Katastrophenhilfe; 
g) Sicherstellung der Alarmierung; 
h) Bereitstellung und Betriebsbereitschaft der Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstung des 

GFS; 
i) Sicherstellung der Behörden- und Verwaltungstätigkeit sowie der öffentlichen Dienste und 

Einrichtungen; 
j) Sicherstellung der Kontakte zu den übergeordneten Stellen, insbesondere zum Kantonalen 

Schadenplatzkommando und zum Kantonalen Krisenstab; 
k) Information der Bevölkerung und Medien gemäss Vorgaben des Gemeiderats; 
l) Kulturgüterschutz. 

 
3 Der Stabschef sowie die Dienstchefs können in dringenden Fällen Massnahmen gemäss Absatz 
2 Buchstabe d selbständig anordnen. 

§ 11 Organisation 
1 Der GFS wird vom Stabschef GFS geführt. 
 
2 Dem Stab des GFS gehören an (siehe Organigramm im Anhang): 

a) Geschäftskreisführendes Gemeinderats-Mitglied für den Bereich öffentliche Sicherheit 
b) Stabschef 
c) Dienstchefs 
d) Führungsunterstützung 
e) Leitung wirtschaftliche Landesversorgung (im Organigramm gestrichelt) 
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§ 12  Operative Mittel 
Dem GFS stehen folgende operative Mittel zur Verfügung: 

a) Gemeindeverwaltung (Personal und Material) 
b) Ortsfeuerwehr 
c) Zivilschutzkompanie 
d) Samariterverein 
e) Gemeindewerke 
f) für die jeweilige Ereignisbewältigung benötigte Dritte 
g) vom KKS für die jeweilige Ereignisbewältigung zugewiesene Leistungserbringer 

§ 13  Aufgebot 
1 Der GFS wird vom Gemeinderat aufgeboten. Bei Dringlichkeit kann der GFS vom Stabschef oder 
seinem Stellvertreter selbstständig aufgeboten werden. 
 
2 Der GFS kann auch durch den Regierungsrat oder den kantonalen Krisenstab aufgeboten wer-
den. 

§ 14  Ausbildung  
1 Der Kanton ist zuständig für die Grundausbildung und Weiterbildung (Spezialisten und Kader-
funktionen) der Führungsstäbe und für die Fortbildung der Verantwortlichen in der Schadenplatz-
organisation. 
 
2 Die Gemeinden sind für die Fortbildung (Erhalten des Wissens und Sicherstellung der Einsatzbe-
reitschaft) ihrer Führungsstäbe gemäss den Richtlinien des Kantons zuständig. 
 

D.  Zivilschutz  

§ 15  Zuständigkeit der Gemeinde 
1 Die Gemeinde ist zuständig für: 

a) die Durchführung der jährlichen Wiederholungskurse; 
b) das Aufgebot und die Dispensationen für die Wiederholungskurse; 
c) das Aufgebot für Einsätze, sofern nicht der Kanton zuständig ist; 
d) die Beförderungen der Schutzdienstpflichtigen ihrer Zivilschutzkompanien; 
e) die persönliche Ausrüstung der Schutzdienstpflichtigen; 
f) die Beschaffung und die Instandhaltung des Materials und der Fahrzeuge ihrer Zivilschutz-

kompanien; 
g) die Erstellung der Verzeichnisse und der Kurzdokumentationen der Kulturgüter von regio-

naler und lokaler Bedeutung; 
h) Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft, sofern nicht der Kanton die Kosten übernimmt. 
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§ 16  Finanzierung 
1 Die Gemeinden tragen im Bevölkerungsschutz die Kosten für: 

a) die administrativen Arbeiten, die im Zusammenhang mit ihrer Zuständigkeit stehen; 
b) die Einsatzbereitschaft und den Einsatz ihrer Führungsstäbe; 
c) Übungen, die von den Gemeinden oder den regionalen Verbünden angeordnet werden; 
d) das Material, das von den Gemeinden oder den regionalen Verbünden benötigt und nicht 

von den Partnerorganisationen zur Verfügung gestellt wird; 
e) Einsätze von Partnerorganisationen auf ihrem Gebiet, sofern diese Kosten nicht durch die 

Partnerorganisationen selbst getragen werden; 
f) den Betrieb und den Unterhalt der Systeme zur Alarmierung der Bevölkerung. 
g) die ärztlichen Beurteilungen 

 
2 Die Partnerorganisationen tragen die Kosten für ihre Einsatzbereitschaft gemäss ihrer speziellen 
Gesetzgebung. 
 
3 Die Gemeinde kann für die Kosten, die ihr im Zusammenhang mit Katastrophen und Notlagen 
entstehen, auf die Verursacher und Verursacherinnen Rückgriff nehmen. 
 

E.  Entschädigungen 

§ 17 Entschädigungen Gemeindeführungsstab 
 
1 Eine Jahresentschädigung erhalten: 

a) der/die Stabschef/in CHF 3'500.— 
b) der/die Stellvertreter/in CHF 1'000.— 

 
2 Für Übungen und Einsätze wird den Angehörigen des Gemeindeführungsstabs eine Entschädi-
gung von CHF 35.— pro Stunde ausgerichtet. Bei Einsatz in der Nacht (20:00 - 06:00 Uhr) sowie 
an Feiertagen und an Wochenenden (Samstag/Sonntag) beträgt der Ansatz CHF 55.— pro Stun-
de. 
 
3 Anstelle der in Abs. 2 genannten Vergütung wird Angehörigen des GFS bei halb- oder ganztägi-
gen Beanspruchungen ein Taggeld ausgerichtet. : 
3 - 5 Std. CHF 160.— 
über 5 Std. CHF 260.— 
Bei Einsatz in der Nacht (20:00 - 06:00 Uhr) sowie an Feiertagen und an Wochenenden (Sams-
tag/Sonntag) wird zusätzlich ein Zuschlag von 50 % entrichtet. 
 
4 Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung als Angehörige des Gemeindeführungsstabs erhalten an 
Stelle der vorgenannten Stundenvergütung eine Arbeitszeitgutschrift gemäss Personalreglement 
und -verordnung. 

§ 18 Entschädigungen Zivilschutz  
1 Der/die Kommandant/in erhält eine Pauschalentschädigung von CHF 8'000.—, der/die Stellver-
treter/in von CHF 2'000.— pro Jahr. Damit sind sämtliche Spesen und Dienstleistungen abgegol-
ten. 
 
2 Die Angehörigen des Zivilschutzes erhalten die gemäss Bundesgesetz vorgesehene Entschädi-
gung (Sold und Erwerbsersatz). 
 
3 Für ausserdienstliche Arbeiten im Auftrag der Zivilschutzorganisation (Sitzungen und Vorberei-
tungsarbeiten) wird den Zivilschutzangehörigen (ohne Kommandant/in ZSO und Stv.) eine Ent-
schädigung von CHF 35.— pro Stunde ausgerichtet. 
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§ 19 Aufhebung bisherigen Rechts 
1 Das Reglement betreffend den zivilen Schutz der Bevölkerung und die Einsetzung eines Ge-
meindeführungsorgans (GFO) der Gemeinde Binningen vom 19. Februar 1990 wird aufgehoben. 
 
2 Die Bestimmungen über die Entschädigungen an den Gemeindeführungsstab und die Zivil-
schutzorganisation gemäss Reglement über die Vergütungen an Behörden, Kommissionen und 
nebenamtliche Funktionen der Gemeinde Binningen (Behördenreglement) vom 11. Dezember 
2000 werden aufgehoben. 

§ 20 Inkraftsetzung 
Dieses Reglement wird nach Genehmigung durch die Sicherheitsdirektion des Kantons Basel-
Landschaft durch den Gemeinderat in Kraft gesetzt.1   
 
 
 
Binningen, ………………….2009 
 Einwohnerrat Binningen 
 Der Präsident: Markus A. Ziegler 
 Der Verwalter: Olivier Kungler  
 

                                                
1 Von der Sicherheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft am …… genehmigt. 


